
digen Gericht Verbindung aufzunehm en. Die Durchfüh

rung von Vorstellungsweisungen sind auszusetzen, so

weit keine m edizinischen, psychiatrischen oder psycholo

gischen Gründe dagegen sprechen, und nachzuholen. Die 

K lientinnen und Klienten sowie die jeweiligen Gerichte 

sind darüber um gehend zu unterrichten.

§ 12

Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, 

psychosom atische Rehabilitationskliniken

(1) In Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen dürfen 

bis auf weiteres keine Vorsorge- und Rehabihtationsmaß- 

nahm en nach § 41 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch - 

Gesetzliche Krankenversicherung — vom 20. Dezember 

1988, (BGBl. I S. 2477, 2482), zuletzt geändert durch Arti

kel 5 des Gesetzes vom 27. M ärz 2020 (BGBl. I S. 587), 

begonnen werden.

(2) In  Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen  dürfen 

bis auf weiteres nur Vorsorge- und Rehabilitationsm aßnah

m en im Rahm en allgem einer Heilverfahren gem äß § 40 

Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch erbracht wer

den, die m edizinisch indiziert sind. Von dem Gebot nach 

Satz 1 sind Leistungen der Am schlussheilbehandlung aus

genom m en.

(3) D ie Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten für psy

chosom atische Rehabilitationskliniken entsprechend.

(4) Für Patientinnen und Patienten oder betreute Perso

nen, die bis 19. M ärz 2020 M aßnahm en nach Absatz 1 bis 3 

begonnen haben, dürfen diese regulär beendet werden.

§ 13

Teilstationäre Einrichtungen für Personen 

m it Pflegebedarf

(1) In Einrichtungen, in denen Personen m it Pflegebedarf 

teilstationär untergebracht und verpflegt werden können 

(Tages- und Nachtpflege), dürfen ab sofort keine entspre

chenden Leistungen m ehr erbracht werden.

(2) Von dem Verbot nach Absatz 1 sind solche pflegebe

dürftigen Personen ausgenom m en, die von Angehörigen 

versorgt und betreut werden, die als in Bereichen der kri

tischen Infrastruktur Beschäftigte zur Aufrechterhaltung 

dieser Strukturen und Leistungen erforderlich sind. Die 

Regelungen nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, Satz 2 sowie 

Abs. 3 und 4 sind entsprechend anwendbar.

(3) Ausgenom m en sind ferner solche Personen, die einen 

täglichen Pflege- und Betreuungsaufwand benötigen, dem  

im häuslichen Rahm en nicht entsprochen werden kann.

(4) Über die Gewährung einer Notbetreuung nach Ab

satz 2 und 3 entscheidet die Leitung der bisher genutzten 

Einrichtung im  Einzelfall unter Abwägung der Gesam tum 

stände — insbesondere der erhöhten Gefahren durch das 

neuartige Corona-Virus SARS-CoV-2 einerseits und einer 

drohenden unzureichenden häuslichen Versorgung sowie 

verbesserter Schutz Vorkehrungen bei einer Reduzierung 

der Zahl der in der Einrichtung zu versorgenden Personen 

andererseits.

Gem einschaftseinrichtungen nach § 33 Nm .l, 2, 3 und 5 

des Infektionsschutzgesetzes, Notbetreuung

(1) Gem einschaftseinrichtungen gem äß § 33 Nrn. 1, 2, 

3 und 5 des Infektionsschutzgesetzes sind zu schließen. 

Gem einschaftseinrichtungen im Sinne dieser Verordnung 

sind säm tliche Kindertageseinrichtungen, Kindertages

pflegestellen, Kinderhorte, öffentliche Schulen und Schu

len in freier Trägerschaft sowie Ferienlager. Der Anspruch 

der Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahm e 

von Betreuungsangeboten von Kindertageseinrichtungen, 

K indergroßtagespflegestellen oder heilpädagogischen Tages

stätten wird eingeschränkt.

(2) Von der Schließungsverfügung nach Absatz 1 sind 

ausgenom m en:

1. alle Schülerinnen und Schüler m it speziellem sonder

pädagogischem Förderbedarf sowie Kinder m it einem  

zusätzlichen Anspruch nach § 8 des Kinderförderungs

gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, die aus fam iliären 

Gründen auf eine Betreuung angewiesen sind,

2. K inder, die nach einer Entscheidung des Jugendam tes 

zur Sicherstellung des Kindeswohls eine Kindertages

einrichtung zu besuchen haben,

3. die zur W ahrnehm ung der notwendigen Bildungs- und 

Betreuungsaufgaben erforderlichen Beschäftigten der 

jeweiligen Gem einschaftseinrichtungen und sonstige 

Beschäftigte zur W ahrnehm ung dringend erforderlicher 

D ienstgeschäfte, sowie

4. betreuungsbedürftige Kinder, die das zwölfte Lebens

jahr noch nicht vollendet haben oder behindert und auf 

H ilfe angewiesen sind, wenn ein Erziehungsberechtigter 

zur Gruppe der im Bereich der kritischen Infrastruktur 

tätigen, unentbehrlichen Schlüsselpersonen nach Ab

satz 3 gehört; diese Betreuung soll erfolgen, sofern 

eine private Betreuung insbesondere durch Familienan

gehörige oder die Ermöglichung flexibler Arbeitszeiten 

und Arbeitsgestaltung (z. B . Hom eoffice) nicht gewähr

leistet werden kann.

Die Landkreise und kreisfreien Städte werden erm ächtigt, 

Ausnahm en im  Einzelfall oder durch Allgemeinverfügung 

insbesondere für Härtefälle zu erlassen.

(3) Kritische Infrastruktur im Sinne von Absatz 2 Nr. 4 

sind insbesondere die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisver- 

ordnung vom 22. April 2016 (BGBl. I S. 958), geändert 

durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. Juni 2017 (BGBl. I

5. 1903), bestimm ten Sektoren Energie, W asser, Ernäh

rung, Inform ationstechnik und Telekomm unikation, Ge

sund heit, Finanz- und Versicherungswesen, Transport und 

Verkehr:

1. die gesam te Infrastruktur zur m edizinischen, veterinär

m edizinischen, pharm azeutischen und pflegerischen 

Versorgung einschließlich der zur Aufrechterhaltung 

dieser Versorgung notwendigen Unternehm en (z. B. 

Pharm azeutische Industrie, M edizinproduktehersteller, 

M DK, Krankenkassen) und Unterstützungsbereiche 

(z. B. Reinigung, Essensversorgung, Labore und Ver

waltung), des Justiz-, M aßregel- und Abschiebungshaft

vollzugs, der A ltenpflege, der am bulanten Pflegedienste, 

der K inder- und Jugendhilfe, der Behindertenhilfe auch

§ 14
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soweit sie über die Bestimm ung des Sektors Gesund

heit in § 6 der BSI-Kritisverordnung hinausgeht;

2. Landesverteidigung (Bundeswehr), Parlam ent, Justiz 

(einschließlich Rechtsanwälte und Notare), Regierung 

und Verwaltung, der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung (Polizei) einschließlich Agentur für Arbeit, 

Jobcenter, Behörden des Arbeits-, Gesundheits- und 

Verbraucherschutzes, der Straßenm eistereien und Stra

ßen betriebe sowie Einrichtungen der nichtpolizeilichen 

Gefahrenabwehr [(freiwillige) Feuerwehr und Katastro

phenschutz, Rettungsdienst], soweit Beschäftigte von 

ihrem Dienstherrn unabköm m lich gestellt werden;

3. notwendige Einrichtungen der öffentlichen Daseins ver

sorge zur Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen 

(M edien, Presse, Post- und Telekomm unikationsdienste 

(insbesondere Einrichtung zur Entstörung und Aufrecht

erhaltung der Netze), Energie (z. B. Strom-, W ärm e-, 

Gas- und Kraftstoffversorgung), W asser, Finanzen- und 

Versicherungen (z. B. Bargeldversorgung, Sozialtrans

fers), OPNV, Schienenpersonenverkehr, Entsorgung), 

der Landwirtschaft sowie der Versorgungseinrichtungen  

des Handels (Produktion, Groß- und Einzelhandel) 

jeweils einschließlich Zulieferung und Logistik;

4. Personal von Bildungs- und Kinderbetreuungseinrich

tungen, Beratungspersonal der Schwangerschaftskon

fliktberatung, des Frauen- und Kinderschutzes sowie 

sozialer Kriseninterventionseinrichtungen;

5. Bestatter und Beschäftigte in den Krem atorien.

(4) D ie Notwendigkeit einer außerordentlichen Betreu

ung von Kindern der unentbehrlichen Schlüsselpersonen 

ist der betreffenden Gem einschaftseinrichtung gegenüber 

durch schriftliche Bestätigung des jeweiligen Arbeitgebers 

oder Dienstvorgesetzten oder bei Selbständigen durch 

schriftliche Eigenauskunft nachzuweisen.

(5) Der in § 9 Abs. 3 definierte Personenkreis darf die 

Gem einschaftseinrichtungen nach Absatz 1 nicht betreten. 

Er kann auch die Notbetreuung weder in Anspruch nehm en 

noch durchführen.

§ 15
Teilweise Öffnung von allgemeinbildenden und berufs

bildenden Schulen sowie Berufsbildungszentren

(1) Abweichend von § 14 können Prüfungen und Prü

fungsvorbereitungen der Abschlussklassen dieses Schul

jahres nach entsprechenden Vorbereitungen wieder statt- 

finden.

(2) Für die W iederaufnahm e des Schulbetriebs nach 

Absatz I sind insbesondere M aßnahm en zur Kontaktmini

m ierung und Abstandsregelungen im Sinne des § 2 Abs. 4 

zu treffen. Um die Risiken für erneute Ansteckungen zu 

m inim ieren, sollten die Prüfungen und ggf. der Unterricht, 

wenn er im  geschlossenen Raum  stattfindet, durch längere 

Pausenzeiten zum Lüften unterbrochen werden. Zum Ent

zerren des Schulbetriebs und um den vorhandenen Raum  

optim al nutzen zu können, sollten Teile des Unterrichts 

digital stattfinden.

(3) Das M inisterium für Bildung wird erm ächtigt, das 

Nähere zur Ausgestaltung der Absätze 1 und 2 durch Erlass 

zu regeln.

§ 16

Teilweise Öffnung der Hochschulen

(1) An den Hochschulen werden die Lehrveranstaltungen 

im Som mersem ester weitgehend digital durchgeführt. In 

Ausnahmefällen können Präsenzveranstaltungen stattfin

den, soweit insbesondere M aßnahm en zur Kontaktm ini

m ierung und Abstandsregelungen im Sinne des § 2 Abs. 4 

sichergestellt sind. Das M inisterium für W issenschaft, 

W irtschaft und Digitalisierung wird erm ächtigt, die hierzu 

erforderlichen Regelungen zu treffen. Dies um fasst auch 

Regelungen zu weiteren notwendigen Einrichtungen, wie 

zum Beispiel Bibliotheken und Archive. Auf die Ausnah

m em öglichkeiten des § 17 Abs. 4 wird hingewiesen.

(2) Einrichtungen der Hochschulgastronom ie der Stu

dentenwerke Sachsen-Anhalt sind geschlossen.

§ 17

Sonderregelungen für Staatsprüfungen, Prüfungen 

der Kam m ern und Prüfungen an Hochschulen

(1) Das M inisterium für Arbeit, Soziales und Integration 

wird erm ächtigt, Regelungen zur Durchführung oder Ver

schiebung der Staatsprüfungen im Bereich des Gesund

heitswesens in Sachsen-Anhalt zu erlassen.

(2) Das M inisterium  für Bildung wird erm ächtigt, Rege

lungen zur Durchführung oder Verschiebung der Staatsprü

fungen im Bereich der Lehrerbildung in Sachsen-Anhalt 

zu erlassen.

(3) Das M inisterium  für Justiz und Gleichstellung wird 

erm ächtigt, Regelungen zur Durchführung oder Verschie

bung der juristischen Staatsprüfungen in Sachsen-Anhalt 

zu erlassen.

(4) Das M inisterium für W issenschaft, W irtschaft und 

Digitalisierung wird ennächtigt, Regelungen zur Sicher

stellung der Prüfungen und notwendigen Prüfungsvor

bereitungen an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt zu 

erlassen.

(5) Das M inisterium für Inneres und Sport w ird erm äch

tigt, Regelungen zur Sicherstellung der Prüfungen und not

wendigen Prüfungsvorbereitungen an der Fachhochschule 

Polizei Sachsen-Anhalt zu erlassen.

(6) Das M inisterium für W issenschaft, W irtschaft und 

Digitalisierung wird erm ächtigt, im  Einvernehm en m it dem  

M inisterium für Arbeit, Soziales und Integration Sonder

regelungen für Prüfungen der Handwerkskam m ern und 

der Industrie- und Handelskamm ern zu erlassen.

(7) Das M inisterium der Finanzen wird erm ächtigt, Son

derregelungen für Prüfungen der W irtschaftsprüfer und 

Steuerberater zu erlassen.

(8) W erden Prüfungen durchgeführt, sind insbesondere 

M aßnahm en zur Kontaktm inimierung und Abstandsrege

lungen im Sinne des § 2 Abs. 4 zu treffen.
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